
Anzeige von Sammiern, Betörderern, Hündlern und Maklern von Abfallen

Zutreffendes biffe ankreuzen oder ausfüllen.
Erstmalige Anzeige

j Ânderungsanzeige Vorgangsnummer (sotern von der Behörde erteilt) ENW200001 040 2
j]

Anzeigender (Hauptsitz des Betriebes)

1.1 Firma! Kôrperschaft

BVBA Tom van Steenkiste

1.2 Strafte Hausnr.

Lentakkerstraat II 120

1.3 Bundesland (2-stellig) PLZ Ort

1 19880 Aalter

1.4 Staat (2-stellig)

IBE

1.5 Für Anzeigende, die keinen Hauptsitz im Inland haben: Ort der erstmaligen Sammier-, Beförderer-, Hândler- oder Maklertâtigkeit.

Bundesland (2-stellig) PLZ Ort

NW 150169 1 lkerpen-Türnich

1.6 Telefon Telefax USI-ldentnr.

1003293719600 1 003293719679 1

1.7 Mobiltelefon E-Mail

0032475440156 1 ltom@tvstransport.be
1.8 Gewerbeanmeldung Datum der Anmeldung zustândige Behörde Aktenzeichen (sofern bekannt)

1 II

1.9 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossen- Registernummer (HRA, HRB etc.) Registergericht
schaftsregister (sofem em Eintrag erfolgt ist)

1456.665.112 1 Gent

] Folgende abfallwirtschaftliche Tatigkeiten werden angezeigt:

2.1 Sammein. Sammler- oder Beförderernummer nach § 28 NachwV (sotem bereits erteif t)

2.2 Befördern. Beförderemummer nach § 28 NachwV (sofern bereits erteilt) ZBEE3O1 64 6

2.3 Handeln. HAndlemummer nach § 28 NachwV (sofern bereits erteilt)

2.4 Makeln. Maklernummer nach § 28 NachwV (sofern bereits erteilt)

_] Ari der Tütigkeil

3.1 Gewerbsmaftig.
Unternehmenszweck ist ganz oder teilweise das entgeltliche Sammeln, Befördern, Handeln oder Makeln von Abfâllen für Dhffe.

3.2 Im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmen. —

Unternehmenszweck ist eine anderweitige gewerbliche oder wirtschaffliche It1aicji tauf das Sammeln, Befördern,
Handeln oder Makeln von Abtllen gerichtet ist. /

t.
] Befrelung von der Edaubnispfhchl t

4.1 [X] Nur nicht gefhdiche Abfâlle (dann weiter unter 5) .

Auch gefhrliche Abfâlle (dann weiter unter 4.2) \,‘

etzung 4 Befteiung von der Erlaubnispflicht- Sede 2
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0 Passerfur EDV Seite ® Von Formblatt Anzeige nach § 53 KrWGj]

Fortsetzung von SeiLe 7: Befreiung von der Erlaubnïspflicld

4.2 Das Sammein, Befördern, Handeln und Makein von gefhrlichen Abfâllen ist nach § 54 Absatz 1 Satz 1 KrWG grundsâtzhch erlaubnispflichtig.
Der Betrieb ist aut Gmnd einer oder mehrerer der genannten Tatbestânde aber von der Erlaubnispflicht befreit und daher hach § 53 Absatz 1
Sali 1 KrWG nur anzeigepflichtig:

4.2.1 auf Grund der Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungstrâger ( 54 Absatz 3 Nummer 1 KrWG),

4.2.2 auf Gmnd der Eigenschaft als fOr die angezeigte Tâtigkeit zerlifizierter Entsorgungsfachbetrieb ( 54 Absatz 3 Nummer 2 KrWG),

4.2.2.1 Zertifikatistbeigefügt

4.2.3 aut Gmnd der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Hândler und Makler von Elektro- und Elektronikaltgerâten im Rahmen
der Durchführung des Elektro- und Elektronikgerâtegesetzes ( 2 Absatz 3 $atz 1 ElektroG),

4.2.4 aut Gwnd der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, HOndler und Makler von Altbaffehen im Rahmen der Durchführung des
Batteriegesetzes ( 1 Absatz 3 Satz 1 8aUG),

4.2.5 auf Grund der Eigenschaft als Sammier, Beförderer, Hândler und Makler von gefâhdichen Abfâllen, der im Rahmen
wirtschaftlicher Untemehmen tâtig ist ( 12 Absatz 1 Nummer 1 AbfAEV),

4.2.6 auf Gmnd der Eigenschaft als Sammier, Beförderer, Hndler und Makler von gefâhrlichen Abfâllen, der solche Abfâlle
sammelt, befördert, mit diesen handelt oder diese makelt, die von einem Hersteller oder Vertreiber freiwillig oder auf Grund
einer Rechtsverordnung zurückgenommen werden ( 12 Absatz 1 Nummer 2 AbfAE’,

4.2.7 auf Gwnd der Eigenschaft als Sammler, Beförderer, Hündler und Makler von Alllahrzeugen im Rahmen ihrer Überlassung

—
- nach § 4 Absatz 1 bis 3 der Alffahrzeug-Verordnung ( 12 Absatz 1 Nummer 3 AbfAE’,

4.2.8 auf Grund der Eigenschaft als fOr die angezeigte Ttigkeit zertifizierter EMAS-Betrieb ( 12 Absatz 1 Nummer 4 AbfAEV),

0 r 4.2.8.1 Registriemngsurkunde ist beigefügt

1 4.2.9 auf Grund der Eigenschaft als Sammler und Beförderer von geffihrlichenAbfâllen, der die Abfâlle miffels Seeschiffen
sammelt oder befördert ( 12 Absatz 1 Nummer 5 AbfAEV),

— 4.2.10 aut Gmnd der Eigenschaft als Sammler und Beförderer von gefâhrlichen Abfllen, der im Rahmen von Paket-, Express- und
Kurierdiensten Abfâlle sammelt oder befördert ( 12 Absatz 1 Nummer 6 AbfAEV).

Betnebsinhaber

5.1 Name Vorname

Devos Kathy

5.2 Geburtsdatum Geburtsort

31.08.1973 Tielt

Weiterer Betriebsinhaber (sofem vorhanden)

5.3 Name Vorname

Van Steenkiste ibm
5.4 Geburtsdatum Geburtsort

10.11.1970 Deinze
Rit weitere Personen veiwenden Sie bitte em separates Beiblaif.

Für die Leilung und Beautsïchtigung des Betriebes verantworLliche Person (sofern nicht mit dem Betriebsinhaber identisch)

6.1 Name Vorname

Weitere für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortliche Person (sofern vorhanden) ,-çegj e,.

6.3 Name Vorname /

.

6.4 Geburisdatum Geburtsort Çç
•

1 II
Rit weitere Personen verwenden Sie bitteise tes Beiblatt.
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0 PasrftirEDV Seite ® von Formblatt Anzeige nach § 53 KrWG

_L] Frel für Vennerke des Anzeigenden (Angaben fteiwillig)

71

] Versicherung und UnterschrÈft

8.7 Es wird versichert, dass

- die Anzejge nach bestem Wissen ausgefüllt und unter dom unten genannten Datum an die zustandige Behörde übersandt wurde,

bei der Idtigkeit des Sammeins, Beförderns, Handelns oder Makelns von Abfâllen alle einschlâgigen Vorschriften, insbesondere die
Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen, eingehalten werden,

- die Antorderungen an Sammler, Beförderer, Hândler und Makler von Abffillen nach Abschnitt 2 der Anzeige- und Erlaubnisverordnung
eingehalten werden.

Cd

Aalter

Datum ÇIT.MM.JJ]J)

127.04.2015

Unterschrift

entfllt gemR §8 Abs.1 Nr. 1 AbfAEV
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0 PassertürEflV Seite ® von Formblatt Anzeige nach § 53 KrWG

] Bestütigung des Eingangs der vollstândigen Anzeige (von der Behörde auszufüllen)

Anzeigender Bestdtigende Behörde

Vorgangsnummer: [NW200001040 2

Ort

KöIn

Datum ÇFIMM.JJ]J)

27.05.2015

ZBEE301646

Unterschritt

Dieses pdf-Dokument wurde eIekni c signiert.
p7rkcregerJ$g 0

15V. iÇflg /;f/sZ

Hinweise

10.1 Je nach Landesrecht ist die behördliche Bestâtigung des Eingangs der vollstândigen Anzeige gebührenptlichtig. Ist dies der Eau, ergeht em
gesonderter Gebührenbescheid.

10.2 Sammier und Beförderer von Abfallen haben bei Ausübung ihrer Tâtigkeit eine Kopie oder einen Ausdruck dieser von der Behörde bestatigten
Anzeige mitzuführen, soweit sie nicht von der Miffühmngspflicht befreit sind. Sofern die Behörde die Anzeige noch nicht bestâtigt hat, ist dies
von dem Anzeigenden auf der Kopie oder dem Ausdruck der Anzeige zu vermerken. In diesem Eau ist die mit dem Vermerk versehene Kopie
oder der mit dem Vermerk versehene Ausdruck der Anzeige mitzuführen. Entsorgungsfachbetriebe haben zusatzlich eine Kopie des jeweils
gultigen Zertifikats mitzuführen EMAS-Betriebe haben zusützlich eine Kopie der jeweils gültigen RegistrierungsurkLinde mitzuführen

10.3 Andern sich wesentliche Angaben, so ist die Anzeige erneut zu erstaffen. Wesentliche Angaben sind die Felder 1.1 bis 1.4 und 2 bis 6.

BVBA Tom van Steenkiste

Lentakkerstraat 20
BE 9880 Aalter

Bezirksregierung KöIn Dezernat 52

Zeughausstr. 2-10
50667 KöIn

Herr Zuschke
(0221/1473416, frank.zuschke@brk.nrw.de)

9.1 Hiermit wird der Eingang der volIstndigen Anzeige bestâtigt.

9.2 Es wird folgende Sammiernummer nach § 28 NachwV erleilt:

9.3 Es wird tolgende Beförderemummer nach § 28 NachwV erteilt:

9.4 Es wird tolgende HndIernummer nach § 28 NachwV erteilt:

9.5 Es wird folgende Maklernummer nach § 28 NachwV erteilt:

9.6 Frei fr Vermerke der Behörde
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Sefte 5 Eingangsbest’atigung zur Anzeige nach § 53 KrWG

Beiblatt Hinweise vorgangsnummeri ENW200001 040 2

10.4.1 GemR § 55 KrWG sind die Fahrzeuge vorAntritt der Fahrt mit 2 rückstrahlenden Warntafeln (A-Schilder) zu
versehen. Die Warntafeln mussen whrend der Beförderung aullen am Fahrzeug deutlich sichtbar angebracht sein, und zwar
vom und hinten.


